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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 
1. Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Steuerabkommen mit dem Fürstentum Liechtenstein: 
Analog zu den Regelungen im FAG 2008 zum vergleichbaren Abkommen mit der Schweiz wird die im 
Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die 
Zusammenarbeit im Bereich der Steuern vorgesehene Einmalzahlung als gemeinschaftliche 
Bundesabgabe eingeordnet und zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden mit dem 
einheitlichem Schlüssel, sohin im Verhältnis von rund 2/3 Bund und 1/3 Länder und Gemeinden geteilt. 
Weiters wird auch für die in diesem Abkommen vorgesehene Einkommensteuer in Form einer 
Quellensteuer klargestellt, dass die Erträge daraus analog zu denen aus der Kapitalertragsteuer auf Zinsen 
behandelt werden. 
2. Rücklagengebarung für Katastrophenfonds und Siedlungswasserwirtschaft: 
Die Rücklagen des Katastrophenfonds und für die Siedlungswasserwirtschaft werden derzeit auf 
Sonderkonten des Bundes nutzbringend angelegt, während alle anderen Rücklagen des Bundes seit der 
ersten Etappe der Haushaltsrechtsreform erst dann finanziert werden, wenn sie tatsächlich gebraucht 
werden. Eine Veranlagung von Rücklagen bei gleichzeitiger Kreditfinanzierung des Bundes ist als 
unwirtschaftlich anzusehen. 
Die Rücklagen des Katastrophenfonds sollen nunmehr ebenfalls nicht mehr finanziert werden. Dem 
Entfall der Zinseinnahmen des Bundesfonds Katastrophenfonds steht die Zinsersparnis für 
Kreditaufnahmen des Bundes gegenüber. Da der Katastrophenfonds zur Gänze aus Bundesmitteln dotiert 
wird, ist diese Änderung für das finanzielle Verhältnis der Finanzausgleichspartner neutral. Die Erfüllung 
der Aufgaben des Katastrophenfonds wird durch den Entfall der Zinsen ebenfalls nicht beeinträchtigt: Die 
Zinsen haben – von ihrem geringen Volumen abgesehen – für die dem Fonds zur Verfügung stehenden 
Mittel keine über das laufende Jahr hinausgehende Bedeutung, weil über die Begrenzung von nunmehr 
30 Mio. Euro (bisher 29 Mio. Euro) hinausgehende Rücklagen am Jahresende ins allgemeine 
Bundesbudget fließen. Zudem kann die Bundesregierung den Katastrophenfonds zu Lasten der 
Ertragsanteile des Bundes aufstocken, wenn die Rücklage erschöpft ist (§ 9 Abs. 2 Z 2 FAG 2008). 
Das Sonderkonto Siedlungswasserwirtschaft wird aus Vorweganteilen und Kostenbeiträgen im Verhältnis 
von Bund rd. 70,8 % und Ländern und Gemeinden rd. 29,2 % dotiert. Vorgeschlagen wird, die Dotierung 
nur in der Höhe vorzusehen, wie sie gemäß dem tatsächlichen Liquiditätsbedarf in einem Jahr gebraucht 
wird, womit ein Rücklagenregime überhaupt entbehrlich wird. 
3. Anteile der Gemeinden an den Ertragsanteilen und an der Finanzzuweisung zur Finanzkraftstärkung: 
Bei der Verteilung der Ertragsanteile und der Finanzzuweisung gemäß § 21 FAG 2008 zur 
Finanzkraftstärkung auf die einzelnen Gemeinden gibt es aus zwei Gründen Handlungsbedarf: 
- Bei der Verteilung der Ertragsanteile der Gemeinden wird teilweise auf historische Daten abgestellt, 

was zwar für einen Übergangszeitraum zulässig, für eine Dauerregelung aus verfassungsrechtlichen 
Gründen aber ungeeignet ist (siehe dazu insbesondere das Erkenntnis des VfGH zum vergleichbaren 
Getränkesteuerausgleich, 11. März 2010, Slg. 19.032/2010). Von dieser Problematik sind die 
Vorausanteile der Gemeinden bei der Verteilung der Ertragsanteile gemäß § 11 Abs. 5 bis 7 
FAG 2008 betroffen, weil hier die Klasseneinteilung von historischen Einwohnerzahlen, nämlich 
teilweise vom Ergebnis der Volkszählung 2001 und teilweise von der im Jahr 2010 verwendeten 
Bevölkerungsstatistik, abhängt, sowie die Verteilung der Werbeabgabe, wo teilweise auf die 
seinerzeitigen gemeindeweisen Erträge an Anzeigenabgabe und Ankündigungsabgabe in den Jahren 
1996 bis 1998 abgestellt wird. 

- Das FAG 2008 enthält zwar mit dem Vorausanteil bei der Finanzzuweisung gemäß § 21 Abs. 9 bei 
Gemeindefusionen einen Anreiz für eine Strukturbereinigung, ist aber bei anderen Bestimmungen 
tatsächlich nicht auf Gemeindefusionen eingestellt Das betrifft wiederum die Vorausanteile gemäß 
§ 11 Abs. 5 bis 7 FAG 2008 sowie die Finanzzuweisung gemäß § 21 FAG zur Finanzkraftstärkung 
der Gemeinden. Bei ersterer Regelung würden Fusionen, durch die die Einwohnerzahl einer 
Gemeinde in einer Einschleifzonen vor einem Stufenübergängen zu liegen kommt, eine 
Regelungslücke mit sich bringen. Bei der Berechnung des ersten Verteilungsdurchgangs der 
Finanzzuweisung gemäß § 21 FAG 2008 werden sich fusionierende Gemeinden im Vergleich zu 
anderen Gemeinden benachteiligt (Abs. 7), beim Vorausanteil für Gemeindefusionen übersteigt bei 
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einer derart großen Anzahl von Fusionen, wie sie in der Steiermark geplant sind, der Vorausanteil 
den zur Verfügung stehenden Betrag (Abs. 9). 

Folgende Änderungen wurden aufgrund des dargestellten Handlungsbedarfs vorgeschlagen und großteils 
auch vorgesehen, wobei sie jeweils nur die Verteilung innerhalb des Landes betreffen: 
- Das Bundesministerium für Finanzen schlug vor, die Werbeabgabe innerhalb des Landes zur Gänze 

nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel zu verteilen, wobei die durchschnittlichen 
Auswirkungen länder- und größenklassenweise bei den Vorausanteilen bei der Verteilung der 
Ertragsanteile neutralisiert werden können. Die Regelung der länderweisen Anteile an der 
Werbeabgabe bleibt – analog zur Neuregelung beim Getränkesteuerausgleich (siehe dazu die FAG-
Novelle BGBl. I Nr. 151/2011) – unberührt. 

- Insoweit aufgrund dieser Änderungen einzelne wenige Gemeinden trotz der klassenweisen 
Neutralisierung höhere Mindereinnahmen gehabt hätten, könnten diesen im Sinne einer 
Übergangsbestimmung vorübergehende und abschmelzende Vorausanteile aus den Gemeinde-
Ertragsanteilen zugesagt werden, wenn die dies im gerechtfertigt ist; derartige 
Übergangsmaßnahmen sind ohne gesetzliche Regelung möglich. Die bisherigen diesbezüglichen 
Kontakte des Bundesministeriums für Finanzen mit den betroffenen Ländern haben aber noch kein 
endgültiges Ergebnis gebracht, weshalb Änderung bei der Verteilung der Werbeabgabe nicht in der 
Regierungsvorlage enthalten ist. 

- Die in § 11 Abs. 5 bis 8 FAG 2008 geregelten zwei Vorausanteile werden durch einen einzigen 
Vorausanteil in Höhe der Summe der bisherigen Vorausanteile ersetzt, wobei aber die 
Klassenzugehörigkeit nicht mehr von historischen Einwohnerzahlen, sondern von der jeweils 
aktuellen Einwohnerzahl abhängt und vor allem auch eine allgemeine Regelung für die Gemeinden 
in den Einschleifzonen vor den Stufenübergängen vorgesehen wird. 

- Bei der Ermittlung des ersten Verteilungsdurchgangs für die Finanzzuweisung gemäß § 21 FAG 
2008 enthält die Vorlage noch keine Änderung. Der Vorschlag des Bundesministeriums für 
Finanzen, den Sockelbetrag nicht mehr je Gemeinde (dzt. 30 500 Euro), sondern anhand der 
Einwohnerzahlen zu ermitteln, und zwar mit einem Betrag von 30,50 Euro je Einwohner, und – um 
Verschiebungen zwischen den Ländern sowie eine Steigerung der Höhe der Finanzzuweisung für die 
Gemeinden über 10 000 Einwohner zu vermeiden – die Prozentsätze für die Berechnung des ersten 
Verteilungsdurchgangs anzupassen, fand teilweise keine Zustimmung. Das Problem wird aber 
spätestens in den Verhandlungen zum nächsten Finanzausgleich zu lösen sein. 

- Wenn die Vorausanteile für Gemeindekooperationen und –fusionen mehr als 30 % der 
Finanzzuweisungsmittel des Landes betragen, dann wird der darüber hinausgehende Bedarf für den 
Vorausanteil vorläufig durch eine Umschichtung aus den Ertragsanteilen finanziert. Diese 
Umschichtung wird aber in den darauffolgenden Jahren wieder zurückgeführt. 

Anzumerken ist, dass die vorgesehenen Neuregelungen erst mit 1. Jänner 2015 in Kraft treten, aber 
bereits jetzt im FAG 2008 vorgesehen werden sollen, um den betroffenen Gemeinden hinreichend 
Planungssicherheit zu geben. Dass das FAG 2008 grundsätzlich Ende 2014 außer Kraft tritt, spricht nicht 
gegen eine Regelung bereits zum jetzigen Zeitpunkt, weil die Übergangsbestimmung in § 25 Abs. 3 
FAG 2008 auch eine vorläufige Regelung des Finanzausgleichs im Jahr 2015 für den Fall trifft, dass der 
Finanzausgleich für dieses Jahr noch nicht gesetzlich geregelt ist. 
Auch wenn naturgemäß keine Gewähr dafür gegeben werden kann, dass der Bundesgesetzgeber bei der 
Regelung des nächsten Finanzausgleichsgesetzes diese Bestimmungen unverändert beibehält, so wird 
doch die novellierte Fassung des FAG 2008 Ausgangsbasis für die Gespräche für das nächste 
Finanzausgleichsgesetz bilden. Die Diskussion über einen weiter gehender Reformbedarf in einem 
größeren Zusammenhang insbesondere auch bei der Verteilung der Finanzzuweisung gemäß § 21 FAG 
2008 und hier aus Sicht des Bundesministerium für Finanzen auch über die Verteilung der nach dem 
ersten Verteilungsdurchgang hinausgehenden Mittel wird damit nicht präjudiziert. 
4. Erhöhung der Mittel für die Feuerwehren aus dem Katastrophenfonds 
Wenngleich das Feuerwehrwesen Sache der Länder ist, erfolgt dessen Finanzierung auch durch Abgaben 
und Abgabenanteile, die vom Bund eingehoben werden, und zwar zum einen über die Feuerschutzsteuer, 
zum anderen über Anteile des Katastrophenfonds: 
a. Die Feuerschutzsteuer ist zwar in verfassungsrechtlicher Hinsicht eine ausschließliche Landesabgabe, 
da deren Ertrag zu 100 % den Ländern zufließt, wird aber vom Bundesgesetzgeber geregelt und von den 
Finanzbehörden des Bundes eingehoben (§ 18 FAG 2008). Im Jahr 2012 wurden vom Bund 
57,2 Millionen Euro an die Länder an Feuerschutzsteuer weitergeleitet. 
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b. Von den Mitteln des Katastrophenfonds werden 8,89 % zur Beschaffung von Einsatzgeräten der 
Feuerwehren durch die Länder reserviert und vom Bund den einzelnen Ländern im Verhältnis der 
Volkszahl zur Verfügung gestellt (§ 3 Z 2 KatFG 1996). Diese Anteile betrugen im Jahr 2012 
31,0 Millionen Euro. 
Die Höhe dieser Mittel hängt also unmittelbar vom Aufkommen aus den zugrunde liegenden Abgaben, 
d.h. der Feuerschutzsteuer sowie der für die Dotierung des Katastrophenfonds wesentlichen Einkommen-
steuer und der Körperschaftsteuer ab, somit indirekt auch von konjunkturellen Einflüssen und von 
Steuerreformen. Das ist aus Sicht der Feuerwehren aber problematisch, weil das die Möglichkeit 
beeinträchtigt, diese Mittel mittelfristig hinreichend genau zu planen. 
Mit dieser Novelle zum Katastrophenfondsgesetz 1996 soll daher ab dem Jahr 2013 ein Mindestvolumen 
aus Feuerschutzsteuer- und Katastrophenfondsmitteln von 95 Millionen Euro vorgesehen werden. 
5. Finanzierung der Landesmittel des Landes Steiermark gemäß dem Wasserbautenförderungsgesetz 
Das Land Steiermark wurde im Sommer 2012 von katastrophalen Schäden aufgrund ungewöhnlich 
starker Überschwemmungen und Muren heimgesucht. Alle Bezirke des Landes wurden von den 
Schadereignissen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden, sei es am Vermögen Privater, sei es an 
öffentlichen Einrichtungen, war exorbitant. Es ist deshalb festzuhalten, dass es sich um Ereignisse von 
außerordentlicher Tragweite handelt. 
Das Wasserbautenförderungsgesetz 1985 setzt bei Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren 
Höchstgrenzen für die Beteiligung des Bundes fest, die an eine Mindestbeteiligung des jeweiligen Landes 
gebunden sind. Aufgrund seiner präkeren finanziellen Lage sollen dem Land Steiermark aus Mitteln des 
Katastrophenfonds Mittel im Ausmaß von 16,7 Mio. Euro zur Finanzierung seines Landesanteils zur 
Verfügung gestellt werden. 
Kompetenzgrundlage: 
Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung eines dem vorliegenden Entwurf entsprechenden 
Bundesgesetzes besteht in den §§ 3, 7, 12 und 13 F-VG 1948. 

Besonderer Teil 

Artikel 1 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2008 
Zu den Z 1 und 2 (§ 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 und 2 FAG 2008) – Einnahmen aus dem 
Steuerabkommen mit dem Fürstentum Liechtenstein: 
Analog zu den Regelungen im FAG 2008 zum vergleichbaren Abkommen mit der Schweiz wird die im 
Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die 
Zusammenarbeit im Bereich der Steuern vorgesehene Einmalzahlung als gemeinschaftliche 
Bundesabgabe eingeordnet (§ 8 Abs. 1 FAG 2008) und zwischen dem Bund, den Ländern und den 
Gemeinden mit dem einheitlichem Schlüssel geteilt (§ 9 Abs. 1 FAG 2008). 
Als Abgabe mit einheitlichem Schlüssel erhöhen deren Erträge auch die Bemessungsgrundlagen für 
diverse aufkommensabhängige Transfers (Finanzzuweisungen des Bundes an die Gemeinden für den 
Personennahverkehr gemäß § 20 Abs. 1 und 2 FAG 2008, Zweckzuschuss des Bundes an die Länder zum 
Zwecke der Krankenanstaltenfinanzierung gemäß § 57 des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und 
Kuranstalten). Einschließlich dieser aufkommensabhängigen Transfers ergibt sich eine Verteilung im 
Verhältnis von rund 2/3 Bund und 1/3 Länder und Gemeinden. 
Wiederum analog zur Regelung anlässlich des Abkommens mit der Schweiz wird in § 9 Abs. 2 letzter 
Satz für die im Abkommen mit dem Fürstentum Liechtenstein vorgesehene Quellensteuer, welche eine 
Einkommensteuer im Sinne des § 93 EStG 1988 darstellt und sohin bereits jetzt im FAG 2008 als 
gemeinschaftliche Bundesabgabe eingeordnet ist, klargestellt, dass die Erträge daraus analog zu denen 
aus der Kapitalertragsteuer auf Zinsen behandelt werden und sohin als Teil der „Kapitalertragsteuer II“ 
nicht Teil der Bemessungsgrundlage für die Dotierung des Katastrophenfonds und des 
Familienlastenausgleichsfonds sind. 
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Zu den Z 3 und 4 (§ 9 Abs. 5 und 6 FAG 2008) – Entfall des Rücklagenregimes für die 
Siedlungswasserwirtschaft: 
Die bisher betraglich im FAG 2008 festgelegten Dotierungen des Sonderkontos 
„Siedlungswasserwirtschaft“ in Form von Abzügen von den Ertragsanteilen des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden und zu einem kleineren Teil auch in Form eines Kostenbeitrag der Länder werden durch 
Abzüge von den Ertragsanteilen in Höhe der jeweiligen Ausgaben ersetzt, womit sich in Zukunft eine 
Rücklagenbewirtschaftung erübrigt. Die Höhe der Ausgaben ergibt sich – wie bisher – aus dem im 
Umweltförderungsgesetz als Barwert normiertem Zusagerahmen (siehe § 6 Abs. 2 des 
Umweltförderungsgesetzes). 
Auch der Kostenbeitrag der Länder, welcher 5,95 % der Dotierung ausmacht, wird derzeit in der Praxis 
zur Vermeidung von unnötigen Zahlungsströmen von den Ertragsanteilen der Länder einbehalten, wobei 
aber die Verrechnung brutto erfolgt, d.h. bei den Ländern als Ausgabe und beim Bund als Einnahme. Es 
ist nicht möglich, zugleich diese einfache Verwaltungspraxis bei den Kostenbeiträgen beizubehalten und 
ein Rücklagenregime zu vermeiden, weil der genaue monatliche Bedarf für die Siedlungswasserwirtschaft 
bei der Vorbereitung der Ertragsanteile noch nicht feststeht und bei Beibehaltung dieser Praxis die 
Einnahmen aus dem Kostenbeitrag und die Ausgaben für die Siedlungswasserwirtschaft somit 
zwangsläufig, wenn auch nur geringfügig, voneinander abweichen würden. Es wird daher vorgeschlagen, 
auch diesen Teil als Abzug von den Ertragsanteilen der Länder zu regeln, wo ja aufgrund des 
Überweisungsrhythmus Differenzen zwischen den Abzügen bei den Vorschüssen und dem Jahresbetrag 
bei der Zwischenabrechnung ausgeglichen werden, ohne dass es dafür einer Rücklagengebarung bedarf. 
Zur Übergangsregelung betreffend die auf dem Sonderkonto vorhandenen Mittel siehe den § 24 Abs. 1g 
FAG 2008. 
Zur Z 5 (§ 9 Abs. 9 FAG 2008) – jährliche Bevölkerungsstatistik: 
Diese Änderung ist eine rechtstechnische Anpassung der Bestimmung über die Ermittlung der jährlichen 
Bevölkerungsstatistik durch die Bundesanstalt Statistik Österreich, wo die Daten des Zentralen 
Personenstandsregister (ZPR) gemäß § 44 des Personenstandsgesetzes 2013 und des Zentralen 
Staatsbürgerschaftsregister (ZSR) gemäß § 56a des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 als Vergleichsdaten 
aufgenommen werden, weil diese beiden neuen Register durch den allgemeinen Verweis auf das 
Registerzählungsgesetz noch nicht abgedeckt sind. Umgekehrt können diejenigen Register, die 
mittlerweile auch im Registerzählungsgesetz als Vergleichsregister genannt werden, aus der ergänzenden 
Aufzählung des § 9 Abs. 9 FAG 2008 entfallen. 
Zur Z 6 bis Z 8 (§ 11 Abs. 2 Z 4 bis 5a und Abs. 5 bis 7b FAG 2008) – Vorausanteile bei der 
Verteilung der Ertragsanteile: 
Die Vorausanteile gemäß § 11 Abs. 2 Z 4 bis 8 iVm. Abs. 5 bis 8 FAG 2008 bei der Verteilung der 
Ertragsanteile sind zum überwiegenden Teil als Ausgleich für Gemeinden, die durch Abflachungen des 
abgestuften Bevölkerungsschlüssels (aBS) einen Verlust erlitten haben, entstanden. Die Auswirkungen 
wurden jeweils klassenweise errechnet, soweit die Gemeinden in der aBS-Einschleifzone (z.B. 18.000 bis 
20.000 Einw.) waren, sogar gemeindeweise und wurden die Anteile der einzelnen Gemeinden im FAG 
für diese – wenigen – Gemeinden einzeln aufgezählt. Klassenwechsel aufgrund von Einwohnerzuwachs 
oder –verringerung konnten dabei nicht berücksichtigt werden. 
Wechselt also eine Gemeinde durch die Einwohnerentwicklung eine Größenklasse, erhält sie weiterhin 
die Vorausanteile je Einwohner (gemäß der aktuellen Einwohnerzahl) nach ihrer alten Klasse (wobei die 
Ermittlung dieser alten Klasse bei den diversen Vorausanteilen unterschiedlich erfolgt). Angesichts der 
geringen Änderungen in den Einwohnerzahlen ist eine derartige Versteinerung der Klassenzugehörigkeit 
als Übergangsregelung unbedenklich, als Dauerregelung aber jedenfalls ungeeignet. 
Nach Fusionen, die zu einem Wechsel der Gemeindeklasse führen, gilt aber – auch wenn dies im FAG 
2008 nicht explizit ausgeführt wird – aufgrund gleichheitsrechtlicher Überlegungen die neue 
Klassenzugehörigkeit. In der Vollziehung könnte aber daraus das Problem entstehen, dass die 
Vorausanteile für diese Gemeinde ungeregelt sind, weil die neue Gemeinde in eine der Einschleifzonen 
fällt. In diesem Fall liegt eine planwidrige Lücke vor, die durch Analogie zu füllen wäre. Diese Lücke 
würde aufgrund der Änderung der Gemeindestruktur in der Steiermark mit 1. Jänner 2015 tatsächlich zum 
Problem. 
Die beiden Vorausanteile gemäß § 11 Abs. 5 bis 8 FAG 2008 sollen durch einen einzigen Vorausanteil 
grundsätzlich in Höhe der Summe der bisherigen Vorausanteile ersetzt werden, wobei aber die 
Klassenzugehörigkeit nicht mehr von historischen Einwohnerzahlen, sondern von der jeweils aktuellen 
Einwohnerzahl abhängt und vor allem auch eine allgemeine Regelung für die Gemeinden in den 
Einschleifzonen vor den Stufenübergängen vorgesehen wird. 
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Zur Z 9 (§ 21 Abs. 9a FAG 2008) – Finanzzuweisung an die Gemeinden zur Finanzkraftstärkung, 
Vorausanteil für Gemeindefusion: 
Wenn die Vorausanteile für Gemeindekooperationen und –fusionen mehr als 30 % der 
Finanzzuweisungsmittel des Landes betragen, dann wird der darüber hinausgehende Bedarf für den 
Vorausanteil vorläufig durch eine Umschichtung aus den Ertragsanteilen finanziert. Diese Umschichtung 
wird aber in den darauffolgenden Jahren wieder zurückgeführt. 
Von diesen Umschichtungen zwischen Finanzzuweisung und Ertragsanteilen sind aufgrund der 
vorgesehenen Strukturreform in der Praxis ausschließlich die Gemeinden des Landes Steiermark 
betroffen. 
Zur Z 10 (§ 24 Abs. 1g FAG 2008) – Inkrafttreten: 
Eine ausdrückliche Regelung für das Inkrafttreten ist nur für die Änderungen der Rücklagengebarung für 
die Siedlungswasserwirtschaft vorgesehen. Diese treten mit 1. August 2013 in Kraft, wobei zwar das 
Sonderkonto bereits mit diesem Termin aufgelöst wird, aber die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen 
Rücklagen (einschließlich der von den Ertragsanteile-Vorschüssen im Juli 2013 einbehaltenen Mittel und 
einschließlich der lukrierten Zinsen) für die Finanzierung der Ausgaben für die Siedlungswasserwirtschaft 
verwendet werden. Die Abzüge von den Ertragsanteilen gemäß der neuen Regelung beginnen erst nach 
Erschöpfung dieser Mittel, welche nicht mehr veranlagt werden. 
Die anderen Änderungen treten zwar bereits an dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft, wirken 
sich aber aufgrund ihres Regelungsinhalts erst auf den Finanzausgleich für das 2014 (Steuerabkommen 
mit dem Fürstentum Liechtenstein) bzw. für das 2015 (Verteilung der Ertragsanteile der Gemeinden und 
der Finanzzuweisung gemäß § 21 FAG 2008) aus. Die Daten der beiden in § 9 Abs. 9 FAG 2008 
angeführten neuen Register werden erstmals für die Bevölkerungsstatistik mit Stichtag 31. Oktober 2013, 
die bis zum Herbst des Jahres 2014 zu erstellen und für die Ertragsanteile des Jahres 2015 anzuwenden 
ist, als Vergleichsdaten heranzuziehen sein. 

Artikel 2 

Änderung des Katastrophenfondsgesetzes 1996 
Zur Z 1 (§ 1 Abs. 1 und § 3 Z 4 lit. b KatFG 1996): 
Mit dieser Änderung wird lediglich ein Zitat aktualisiert. 
Zu den Z 2, 4 und 6 (§ 2, § 5 Abs. 1 und § 7 Abs. 2h KatFG 1996): 
Mit Wirkung vom 1. August 2013 sollen die Rücklagen des Katastrophenfonds nicht mehr auf einem 
Sonderkonto veranlagt werden. Die Begrenzung der Rücklagen soll von dzt. 29 Mio. Euro auf 30 Mio. 
Euro erhöht werden. 
Zur Z 3 (§ 3 Z 4 lit. l KatFG 1996): 
Dem Land Steiermark werden 16,7 Mio. Euro zur Finanzierung seines im Wasserbautenförderungsgesetz 
1985 vorgesehenen Landesanteils in Folge der Hochwasserschäden des Jahres 2012 zur Verfügung 
gestellt. Die Auszahlung erfolgt durch das Bundesministerium für Finanzen aus Mitteln des 
Katastrophenfonds (UG 44). 
Zur Z 5 (§ 5 Abs. 2b KatFG 1996): 
Die für die Beschaffung von Einsatzgeräten der Feuerwehren zur Verfügung stehenden Mittel werden 
aufgestockt, sodass aus diesen Mitteln und aus den Einnahmen der Länder aus der Feuerschutzsteuer 
mindestens 95 Mio. Euro zur Verfügung stehen. 
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